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– Durch den Stadtwald zum Baldeneysee
Mittwoch 14.4.2004
Treffpunkt: 14.00 Uhr Stadtwaldplatz
Wanderleitung: Helmut Dittmar

– Nienhauser Busch
Donnerstag 22.4.2004
Treffpunkt: 14.00 Uhr Hanielstr.
Wanderleitung: Werner Felbeck

– Zur Blume
Mittwoch 28.4.2004
Treffpunkt: 14.00 Uhr Nierenhof Bahnhof
Wanderleitung: Henriette Hermanns-Stolz

MAI
– Vom Schloß Styrum zur Stadtmitte Mülheim

Mittwoch 5.5.2004
Treffpunkt: 14.00 Uhr Bhf Mülheim/
Ruhr Styrum
Wanderleitung: Helmut Dittmar

– Kattenturm
Donnerstag 6.5.2004
Treffpunkt: 14.00 Uhr Bahnhof Werden
Wanderleitung: Bernd Kettendorf

– Nierenhof nach Langenberg
Dienstag 11.5.2004
Treffpunkt: 13.30 Uhr Bf. Nierenhof
Wanderleitung: Bernhard Polowczyk

– Haus Lützenrath
Mittwoch 12.5.2004
Treffpunkt: 14.00 Uhr Stadtwaldplatz
Wanderleitung: Henriette Hermanns-Stolz

– Heisinger Aue
Dienstag 18.5.2004
Treffpunkt: 14.00 Uhr „Annental“
Wanderleitung: Werner Felbeck/Ulrike Eitner

– Schloß Linnepe – Hösel
Dienstag 25.5.2004
Treffpunkt: 14.00 Uhr Bahnhof Hösel
Wanderleitung: Helga Strandt

– Durch das Forstbachtal
Mittwoch 26.5.2004
Treffpunkt: 14.00 Uhr Fängershof
Wanderleitung: Gerti Graszk

Wer sich als Wanderleiter bei der AWO
Essen beteiligen möchte, Informationen
unter:
Karlheinz Freudenberg
Tel. 0201/18 97-407
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Sparkasse
Essen

www.sparkasse-essen.de

Europa rückt immer näher
zusammen.
Wir sagen Ihnen, wie Sie
davon profitieren können.

Aktuelle Informationen auch
im Internet:
www.sparkasse-essen.de

ServiceLine 0800/753 7736

WAS DER EURO
IN EUROPA BEWIRKT.



Wegfall des gesetzlichen
Sterbegeldes zum 1.1.2004

Seit einigen Jahren bietet die DBV-Winterthur-
Versicherung für AWO-Mitglieder und deren An-
gehörige eine Gruppensterbegeld-Versicherung
an. Der Wegfall des gesetzlichen Sterbegeldes
macht es erforderlich auf ein Thema hinzuwei-
sen, das für viele immer noch Tabu ist: die Vor-
sorge für den Sterbefall.

Sicherlich haben Sie in der Presse verfolgt,
dass das gesetzliche Sterbegeld zum 1.1.2003
nochmals um 50% gekürzt wurde. Mitglieder
von gesetzlichen Krankenkassen erhalten nur
525 Euro im Sterbefall, mitversicherte Familien-
angehörige 262,50 Euro. Sogar der komplette
Wegfall des gesetzlichen Sterbegeldes zum
1.1.2004 ist bereits beschlossen

Ständig steigender Vorsorgebedarf und zahl-
reiche Anfragen aus der AWO-Mitgliedschaft
heraus haben die DBV-Versicherung veran-
lasst, ein weiteres Angebot für diese Vorsorge-
möglichkeit zu unterbreiten.

Die wesentlichen Vorteile dieses Angebotes
sind:
• Niedrige Beiträge
• Überschussbeteiligung
• Eintrittsalter bis 80 Jahre
• Keine Gesundheitsprüfung, dadurch garan-

tierte Aufnahme.
• Versicherungssummen bis zu 12.500 Euro
• Doppeltes Sterbegeld bei Unfalltod (bei Ein-

trittsalter bis 74 Jahre)
• Steuervorteile im Rahmen der Höchstbeiträ-

ge für Vorsorgeaufwendungen.

Weitere Informationen und Antragsformulare
erhalten Sie bei
Monica Rübel-Heinki
Pferdemarkt 7
45127 Essen
Tel.: 0201/18 97-402
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Mein Wille geschehe – selbst bestimmen – bis zuletzt!

Patientenverfügungen
Soll der Arzt alle lebenserhaltenden Maßnah-
men ausschöpfen? Unter welchen Bedingungen
wünscht der Betroffene einen Behandlungsab-
bruch? Wird schmerzlindernde Medikation ge-
wünscht, auch wenn sie zu Bewusstseinsein-
schränkungen oder sogar zum Tode führt? Be-
steht die Bereitschaft zur Organspende? In ei-
ner Patientenverfügung können frühzeitig Be-
handlungswünsche festgelegt werden. Sie dient
als Vorsorge für den Fall, dass man sich krank-
heitsbedingt später einmal nicht mehr äußern
kann. Grundsätzlich muss der Arzt den Willen
des Patienten berücksichtigen, und dazu ist es
erforderlich, dass er darüber informiert ist. Aber
es gibt selbst bei Vorliegen einer Verfügung
auch Grenzen:

Sind Patientenverfügungen
rechtlich bindend?
Schwierig wird es dann, wenn in einer Patien-
tenverfügung ein Behandlungsabbruch gefor-
dert wird. Weder der Arzt noch der Bevollmäch-
tigte oder Betreuer haben das Recht, den Ab-
bruch einer Behandlung festzulegen. In einem
solchen Fall muss das Vormundschaftsgericht
entscheiden. Im Juli 1998 hat das sogenannte
„Sterbehilfe-Urteil“ des Oberlandesgerichts
Frankfurt kontroverse Diskussionen entfacht, da
es die passive Sterbehilfe grundsätzlich erlaubt,
wenn „dies dem zuvor geäußerten oder mut-
maßlichen Willen“ eines todkranken Patienten
entspricht. Mit diesem Urteil hat die Patienten-
verfügung zwar deutlich an Bedeutung gewon-
nen, eine Garantie für ein würdevolles Sterben
nach dem Willen des Betroffenen gibt es aller-
dings nicht. So lange es in Deutschland noch
keine eindeutige gesetzliche Grundlage in Form
eines „Sterbehilfegesetzes“ gibt, liegt die Ent-
scheidungsbefugnis über einen Behandlungs-
abbruch weiterhin beim zuständigen Vormund-
schaftsgericht – und nicht beim Patienten oder
dessen Bevollmächtigten.

Macht es denn überhaupt Sinn, eine
Patientenverfügung abzuschließen?
Ja, denn auch wenn es für Patientenverfügun-
gen noch keine gesetzlichen Grundlagen gibt,

dienen sie dem Arzt und unter Umständen
auch dem Vormundschaftsgericht als wichtige
Entscheidungshilfe und sollten daher auf je-
den Fall verfasst werden. Außerdem ist es
eine große Entlastung für die Angehörigen
und Freunde, wenn sie um die Wünsche des
Betroffenen wissen und so in einer Extremsi-
tuation durch ihn unterstützt entscheiden kön-
nen.

Wie muss eine
Patientenverfügung aussehen?
Viele Organisationen bieten inzwischen Vordru-
cke und Formulierungshilfen für Patientenverfü-
gungen an. Von Formularen, bei denen die Wil-
lenserklärungen nur noch angekreuzt werden
müssen, ist dringend abzuraten. Die Patienten-
verfügung sollte so persönlich wie möglich und
am besten handschriftlich niedergelegt werden,
damit der Wille des Patienten glaubwürdig ist.
Es sollte deutlich werden, dass der Verfasser
sich mit dem Thema auseinander gesetzt hat.
Ein Zeuge sollte beim Unterschreiben der Pa-
tientenverfügung anwesend sein und seiner-
seits die Geschäftsfähigkeit und den freien Wil-
len des Verfassers bezeugen. Ist eine Verfü-
gung mehrere Jahre alt, sind Zweifel berechtigt,
ob sich der Wille des Patienten nicht vielleicht
inzwischen geändert haben könnte. Daher soll-
te die Verfügungen auf jeden Fall regelmäßig –
am besten jedes Jahr – aktualisiert werden. So-
fern der Inhalt weiterhin Gültigkeit hat, ist es
ausreichend, dies durch eine erneute Unter-
schrift mit aktuellem Datum zu dokumentieren.
Die Patientenverfügung sollte möglichst genau
formuliert sein. Sie sollte genauestens die Be-
dingungen aufführen, unter denen Behand-
lungsmaßnahmen befürwortet beziehungsweise
abgelehnt werden. Aussagen wie „ich will nicht
an Schläuchen hängen“ reichen nicht aus. Viele
Ärzte sind bei der Formulierung behilflich. Fol-
gender Zusatz bietet sich an: „Sollte aufgrund
juristischer Vorbehalte der eine oder andere
Punkt nicht haltbar sein, soll die Gültigkeit die-
ser Verfügung im Ganzen dadurch nicht beein-
trächtigt werden.“ Auf jeden Fall sollte der
Hausarzt den Inhalt der Patientenverfügung
kennen.
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Kombination mit
Vorsorgevollmacht oder
Betreuungsverfügung
Es ist wichtig, die Patientenverfügung mit einer
Vorsorgevollmacht beziehungsweise einer Be-
treuungsverfügung zu kombinieren. So können
Bevollmächtigte oder Betreuer sich für die Wün-
sche des Betroffenen einsetzen, wenn er selbst
dazu nicht in der Lage ist und die Umsetzung
des Patientenwillens einfordern. Der zuständige
Arzt und die Verantwortlichen z.B. in einem
Pflegeheim werden dankbar sein, wenn ihnen
jemand gegenüber steht, der den Patienten
kennt und gegebenenfalls überzeugend darle-
gen kann, dass der seinerzeit in der Verfügung
festgelegte Wille auch heute noch Gültigkeit ha-
ben wird.

Wohin mit der
Patientenverfügung?
Wichtig ist, dass die Papiere im Notfall dem be-
handelnden Arzt, dem Bevollmächtigten oder
dem Betreuer zugänglich sind. Sofern die Doku-
mente nicht direkt bei der Vertrauensperson de-
poniert werden, muss diese auf jeden Fall wis-
sen, wo sie zu finden sind. Auch andere Ange-
hörige sollten informiert sein. Darüber hinaus
besteht natürlich die Möglichkeit, die Unterlagen
von einem Anwalt oder Notar aufbewahren zu
lassen. Ganz entscheidend ist, dass sich in den
persönlichen Unterlagen, die ständig mitgeführt
werden, ein Hinweiskärtchen befindet, dem zu
entnehmen ist, dass eine Patientenverfügung
besteht und wer unverzüglich benachrichtigt
werden soll. Nähere Informationen sowie Mus-
terverfügungen und -vollmachten geben Ihnen
gerne die Mitarbeiter von esCor-AWO Begleit-
dienste in Abschiedszeiten unter der Rufnum-
mer 0201/95 97 796. Darüber hinaus kann es-
Cor Ihnen einen Leitfaden zum Erstellen Ihrer
eigenen Patientenverfügung gegen eine Ge-
bühr von 7,50 € zuschicken. Sie können esCor
auch gerne in Ihren Club zu einer Informations-
veranstaltung zum Thema einladen. Weitere In-
formationen zu esCor finden Sie im Internet un-
ter der Adresse www.escor-eg.de.

Vorsorgevollmacht
In einer Vorsorgevollmacht wird festgelegt, wer
im Namen des Patienten handeln darf, wenn
dieser selbst nicht mehr dazu in der Lage ist.
Sie kann unterschiedliche Aufgabenbereiche

umfassen. Denkbar ist beispielsweise die Über-
tragung der Entscheidungsbefugnis zu Vermö-
gensfragen, zur Wahl des Pflegeheimes oder
über medizinische Behandlungsmaßnahmen.
Bevor eine Vorsorgevollmacht geschrieben
wird, sollte unbedingt klar sein, dass die betref-
fende Person das uneingeschränkte Vertrauen
des Verfassers genießt und auch bereit ist, im
Notfall die entsprechenden Aufgaben zu über-
nehmen. Insbesondere in Bezug auf die medizi-
nischen Fragen ist es wichtig, vorab ausführli-
che Gespräche mit dem Bevollmächtigten zu
führen.

Betreuungsverfügung
Auch mit einer Betreuungsverfügung wird eine
Person benannt, die den Verfasser in allen
zuvor genannten Bereichen vertreten soll, für
den Fall, dass er dazu nicht mehr in der Lage
sein sollte. Anders als bei der Vorsorgevoll-
macht muss das Vormundschaftsgericht die
vorgeschlagene Person allerdings zunächst
noch zum gesetzlichen Vertreter bestellen
und seine Entscheidungen regelmäßig kon-
trollieren.

Das „Sterbehilfe-Urteil“ des Oberlandesge-
richts Frankfurt (Aktenzeichen: 20 W 224/98)

Die Tochter einer 86-jährigen Komapatientin,
die vom Gericht auch als deren Betreuerin ein-
gesetzt war, hatte den Abbruch der künstlichen
Ernährung ihrer Mutter gefordert. Sie berief sich
dabei auf einen von der Mutter geäußerten
Wunsch, nach dem diese „kein langes Sterben
haben möchte“. Weder dem Amts- noch dem
Landesgericht war diese angebliche Willensäu-
ßerung der Patientin ausreichend, obwohl zwei
medizinische Gutachten zu dem Ergebnis ka-
men, dass „eine relevante Besserung“ des Ge-
sundheitszustandes der 86-Jährigen „nicht
mehr zu erwarten sei“. Erst das Oberlandesge-
richt Frankfurt hat die passive Sterbehilfe unter
der Bedingung erlaubt, dass „dies dem zuvor
geäußerten oder mutmaßlichen Willen“ der Pa-
tientin entspricht und ein „bewusstes und
selbstbewusstes Leben nicht mehr zu erwarten
ist“. Daraufhin hatte das Amtsgericht zu prüfen,
ob ein Abbruch der Behandlung tatsächlich im
Sinne der Patientin sein würde. Doch wer will
das mit Sicherheit sagen? Diese Frage wäre si-
cherlich leichter zu beantworten gewesen, wenn
die alte Dame ihren Willen in einer Patienten-
verfügung schriftlich fixiert hätte.

Carmen Birkholz
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Seniorenresidenz Plößberg – im Alter
liebevoll betreut durch die AWO
Die Kolleginnen der AWO in Bayern baten um
die Veröffentlichung des folgenden Artikels.
Gerne unterstützen wir den Aufbau von AWO-
Projekten im Süden der Bundesrepublik.

Ein landschaftlich besonders reizvoll gelege-
ner Ort ist Plößberg im Nordoberpfälzer Wald/
Bayern. In diesem staatlich anerkannten Erho-
lungsort (630 m), der insbesondere bekannt ist
durch die Kunst des Krippenschnitzens, ent-
steht bis Herbst 2004 eine Seniorenresidenz an
der Schlossstraße. Für den Kreisverband der
AWO im Landkreis Tirschenreuth, der bereits in
einem weiteren Betreuten Wohnen Vorbildli-
ches leistet, ein dankbare Aufgabe und Heraus-
forderung.

Für die BewohnerInnen wird die Residenz Si-
cherheit mit integrierter Pflege durch die AWO
(bis einschließlich Pflegestufe 3) bieten. Für Ka-
pitalanleger ist eine Wohneinheit wegen der
sehr günstigen Preise (2100,- Euro pro qm) ein
Renditeobjekt.

Unabhängig, und dennoch sein eigener
„Herr“ zu sein – das will die AWO mit ihren
Grundleistungen wie kostenloser Einkaufs- und
Medikamentendienst, soziale und gesellschaftli-
che Betreuung etc. bieten. Pflege durch das
qualifizierte freundliche Fachpersonal der AWO
und weitere Wahlleistungen wie Essen, haus-
wirtschaftliche Hilfen, Fahrdienste etc. können
jederzeit abgerufen werden.

Das Betreute Seniorenwohnen wird unter
dem Motto „So viel Selbständigkeit wie möglich
und so viel Hilfe wie nötig“ erbaut und trägt der
Situation älterer Menschen Rechnung durch
• eine barrierefreie, wohnliche und komfortable

Bauweise,
• das Angebot persönlicher und kontaktför-

dernder Hilfen und
• die Sicherheit koordinierter Dienst- und Hilfe-

leistungen.
Dazu tragen im Erdgeschoss der Wohnanlage
ein Zentrum für physikalische Therapie mit Be-
wegungsbad, Sauna, Arztpraxis, Cafeteria, eine
Küchenzeile, einem eigenen WC und einer be-
hindertengerechten Dusche bei.

Der AWO liegt ganz besonders daran, eine
gute Hausgemeinschaft zu fördern. So werden
Ausflüge, Musizieren, Singen, Lesungen, Ge-
dächtnistraining und Quiz sowie Gymnastik

nicht zu kurz kommen. Selbstverständlich hel-
fen die AWO-MitarbeiterInnen auch gern beim
Ausfüllen von Formularen oder der Erledigung
von Behördenschriftwechsel.

Bereits jetzt ist das Interesse an den Woh-
nungen in der „Seniorenresidenz Plößberg“
sehr groß. Anfragen können an die Geschäfts-
führerin des AWO-Kreisverbands Tirschenreuth
Hannelore Bienlein-Holl, Tel.: 09633/38 88, ge-
richtet werden. Sie berät auch gern, wenn es
um die Leistungen der AWO oder Details zur
Pflege geht.

AWO Kreisverband Tirschenreuth e.V.
Dennerleinplatz 3, 95666 Mitterteich
Tel.: 09633/38 88
Fax.: 09633/91 91 48
E-Mail: kv.tirschenreuth@bayern.awo.de
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GARDINENHAUS
(Reste-Truhe)

Essen - 1. Weberstraße 21 – Tel. 22 73 00
Gladbeck - Horster Straße 11 – Tel. 2 91 19

Rufen Sie uns an!

Gardinen – Leisten – Jalousetten
Rollos – Lamellen – Plissee

Mitglied und Lieferant der AWo



Seite 42 RätselTREFF

Lö
su

ng
sw

or
t:

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21



Ihre Seite Seite 43

Rätsel-TREFF
Unter allen richtigen Einsendungen werden
folgende Gewinne verlost:

1. Preis AWO-Reisetasche
2. Preis AWO-Schirm
3. Preis AWO-Kaffeebecher

Lösungswort an:
Arbeiterwohlfahrt – KV Essen
Kennwort: Rätsel-TREFF
Pferdemarkt 5–7
45127 Essen

Einsendeschluß: 31. März 2004

Die Gewinner werden im nächsten TREFF ver-
öffentlicht. MitarbeiterInnen und ihre Angehöri-
gen können nicht teilnehmen.

Gewinner des letzten Rätsels:
1. Preis Dieter Eichenhorst

45138 Essen
2. Preis Karin Korber

45307 Essen
3. Preis Ursula Schachtschneider

45356 Essen

Das Lösungswort lautete:
„Familienfest“.

Nachtisch: gefüllte Bratäpfel

Zutaten:
8 säuerliche Äpfel
100 g Rosinen
8 Teelöffel Zucker
8 Teelöffel Butter

Äpfel waschen, das Gehäuse weit ausstechen
und die Äpfel in eine Auflaufform setzen. Die
Äpfel mit Rosinen und Puderzucker füllen, et-
was Butter oben drauf und
30 Minuten bei 220°C garen lassen, fertig

Guten Appetit wünscht Bettina Rathner

Hauptgericht:
Roastbeef (für 8 Personen)
Zutaten:
2 kg Roastbeef
6 Eßlöffel Öl
4 Zwiebeln
800 ml Fleischbrühe
2 Dosen grüne Bohnen
2 Pakete Bakon
2 Gläser vorgekochte Kartoffeln
frisch gemahlener Salz und Pfeffer
Das Fleisch abwaschen, trocken tupfen und
kräftig mit Salz und Pfeffer einreiben. Den Brat-
rost mit Öl bestreichen. Das Fleisch mit der
Fettseite nach oben auf dem Rost legen. Die
Zwiebeln abziehen und grob hacken, mit 1/8 l
Wasser in die Pfanne geben. Den Bratrost auf
die Fettpfanne setzen und das Fleisch mit dem
restlichen Öl bestreichen. Im vorgeheizten
Backofen bei 220°C etwa 40 Minuten braten.
Zwischendurch mit Fleischbrühe begießen. Das
fertige Roastbeef aus dem Ofen nehmen und
10 Minuten ruhen lassen. In dieser Zeit den
Braten mehrmals wenden. Den Bratsud durch
ein Sieb gießen, mit Salz und Pfeffer abschme-
cken. Wer mag auch mit etwas Sherry.
Dazu serviert man am besten Bohnen im ganzen
mit Bacon umwickelt und Schloßkartoffeln. 2 Do-
sen Bohnen ganz gut abtropfen lassen und im-
mer so 10 Bohnen mit einer Scheibe Bacon um-
wickeln und in der Pfanne rundherum anbraten.
2 Gläser vorgekochte Kartoffeln mit etwas Öl in
eine Pfanne geben und mit etwas Salz und
Pfeffer braten, bis sie rundherum braun sind.

Menü zum Fest

Vorspeise: Käsesuppe

Zutaten:
1 kg Rindergehacktes
1 kg Porree
1 lt. Fette Brühe
4 Packungen Schmelzkäse Sahne (Milkana)
2 Packungen Schmelzkäse Kräuter (Milkana)
2 Teelöffel Magarine

Gehacktes anschmoren, Porree in Ringe klein-
schneiden und nach dem Gehacktes anbraten.
Fette Brühe in den angebratenen Porree schüt-
teln. Gehacktes zufügen. Alles ca. 1/2 Stunde
köcheln lassen. Schmelzkäse zufügen und
nochmals erwärmen (nicht kochen lassen!)
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„SENIORENUMZÜGE“
- Beratung und Betreuung durch seriöses Fachpersonal
- Möbel- und Küchenmontagen
- Packerservice u.v.a.m.
- Wohnungsendreinigung
- Restmöbelentsorgung
- AWO SONDERTARIFE

45355 Essen, Wolfbankring 40, Tel. 0201/677373

NEURATH
KÖNIG

Industriestr. 40b, 44894 Bochum
Tel. (02 34) 2 98 05-0 • Fax -37
www.otten-freckmann.de
E-MAil: info@otten-freckmann.de

Heizungen-Wartungsdienst • Heizung- Sanitär- u. Elektro-Installation

Werner Stöbener
Wintgenstraße 1
45239 Essen-Werden
Telefon 02 01 – 40 35 88 – 40 79 68
Fax 02 01 – 40 55 67

Versand durch WPS – Westdeutscher Post Service GmbH


